
Hofmann Einkaufsbedingungen 2024 
 

Stand 05. Januar 2024 

 

                                                                              05.01.2024                                                         Seite 1 von 4 

§ 1  Allgemeines - Geltungsbereich 

1. Unsere vorliegenden Einkaufsbedingungen gelten für alle 
Lieferungen und Leistungen, die ein Verkäufer, 
Werkunternehmer oder ein Dienstverpflichteter (nachfolgend 
allgemein „Lieferant“ genannt) für uns erbringt. 

2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; ent-
gegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferan-
ten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

3. Der Schriftwechsel ist mit der bestellenden Einkaufsabteilung zu 
führen. Absprachen mit anderen Abteilungen bedürfen zu ihrer 
Verbindlichkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
durch die bestellende Einkaufsabteilung. 

4. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unter-
nehmern im Sinne von § 14 BGB. 

5. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Lieferanten. 

6. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Lieferanten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 
ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. 

7. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Lieferanten uns gegenüber abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärungen von 
Rücktritt), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

8. Zusätzlich zu diesen Einkaufsbedingungen gilt der 
Verhaltenskodex für Lieferanten, abrufbar unter: 
https://hofmann-global.com oder anzufordern über unseren 
Einkauf. 

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen 

1. Der Auftrag kommt durch unsere schriftliche Bestellung sowie 
durch Annahme des Lieferanten zustande. Nimmt der Lieferant 
eine Bestellung nicht innerhalb einer Frist von zehn Werktagen 
an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentumsrechte und - sofern 
Urheberrechtsfähigkeit an diesen Unterlagen gegeben ist - 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie 
sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer 
Bestellung zu verwenden; sie sind uns nach Abwicklung der 
Bestellung unaufgefordert, bzw. auf unsere Aufforderung 
unverzüglich, zurück zu geben, zu löschen oder zu vernichten. 
Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt 
ergänzend die Regelung von § 9 Abs. 3. Dem Lieferanten steht 
an diesen Unterlagen kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

3. Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der 
Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist 
von mindestens drei Werktagen vor dem vereinbarten 
Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von 
Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des normalen 
Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen 
Zusatzsaufwand umgesetzt werden können, wobei in diesen 
Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens 
fünf Werktage beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils 
durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen und 
angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche 
Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im 
normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten 
mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt 
sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der 
Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu 
erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig 
vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von drei 
Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 
schriftlich anzeigen. 

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Soweit 
nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise geliefert 
verzollt (DAP gem. Incoterms 2020) an die in der Bestellung 
angegebene Lieferanschrift, einschließlich Verpackung und 
Nebenkosten. Die Rückgabe der Verpackung bedarf 
besonderer Vereinbarung. Sofern im Einzelfall nicht etwas 
anderes vereinbart ist, schließt der Preis auch alle Leistungen 
des Lieferanten (z.B. Montage, Einbau) ein. 

2. Der Lieferant trägt alle etwaig anfallenden Zölle, Steuern, 
Abgaben und Kosten einer Einfuhr aus Anlass der Bestellung. 

3. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - 
entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung – 
insbesondere die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; 
für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung 
entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er 
nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

4. Wir leisten Zahlung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, innerhalb von 14 Tagen nach Eingang von vollständiger 
Lieferung und Rechnung mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten 
Zahlung genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages 
bei unserer Bank. 

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in 
gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, 
fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch 
Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen 
gegen den Lieferanten zustehen. 

6. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- und/oder Zurück-
behaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder 
unbestrittener oder in einem rechtshängigen Verfahren 
entscheidungsreifen Gegenforderungen. 

7. Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem 
Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit 
es sich um Geldforderungen handelt. 

§ 4 Lieferung 

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Der 
Lieferant kommt in Verzug, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf, wenn er zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 
vereinbarten Frist ganz oder teilweise nicht leistet. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm 
erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die Lieferzeit 
nicht eingehalten werden kann. Dies hat jedoch keine 
Auswirkung auf die Verantwortlichkeit des Lieferanten zur 
Einhaltung der Lieferzeit. 

3. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen 
Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz 
statt der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir 
Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, 
nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. 

4. Vorzeitige Lieferungen oder Teillieferungen dürfen nur mit 
unserem schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden. 

5. Unbeschadet der Regelung unter nachstehendem § 5 Nr. 1 
wird die Transportversicherung von uns abgeschlossen und 
getragen. 

6. Überschreitet der Lieferant den Liefertermin, so ist er 
verpflichtet, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Diese beträgt pro 
Werktag des Verzuges 0,1%, insgesamt aber höchstens 5% 
des Gesamtnettovergütungsbetrages. Wir sind berechtigt, 
diese Vertragsstrafe bis zum Zeitpunkt der Schlusszahlung 
geltend zu machen, auch wenn wir uns das Recht dazu bei der 
Annahme der verspäteten Lieferung nicht ausdrücklich 
vorbehalten. Durch die vorliegende Vereinbarung der 
Vertragsstrafe sowie durch deren Geltendmachung werden die 
uns zustehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Verzugs 
nicht berührt. 

§ 5 Gefahrenübergang - Dokumente 

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
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ist, DAP (gemäß Incoterms 2020) zu erfolgen. Die Lieferung 
erfolgt an den in unserer Bestellung angegebenen Ort. Ist der 
Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, 
so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz zu erfolgen. Der 
jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrenübergang 
maßgebend. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und 
Lieferscheinen unsere Bestellnummer exakt anzugeben; 
unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung 
und Bezahlung der Rechnung nicht von uns zu vertreten. 

3. Ist die Nichteinhaltung einer Annahme oder Abnahme durch uns 
auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, 
die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, 
zurückzuführen, so können wir die Lieferung ganz oder teilweise 
zu einem späteren angemessenen Zeitpunkt verlangen, ohne 
dass der Lieferant hieraus irgendwelche Ansprüche uns 
gegenüber geltend machen kann. Tritt jedoch eine Verlängerung 
von über sechs Monaten ein, so ist jeder Vertragspartner 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auch in diesem Fall 
kann kein Vertragspartner vom anderen Vertragspartner 
irgendwelche Ansprüche geltend machen. Diese Ziffer gilt auch 
dann, wenn uns die Erfüllung der Vertragspflichten unmöglich 
oder wesentlich erschwert werden. 

§ 6 Mängeluntersuchung - Mängelhaftung 

1. Der Lieferant gewährleistet, dass seine Lieferungen und/oder 
Leistungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
mangelfrei sind, insbesondere dem neuesten Stand der Technik, 
den vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen und anderen 
ausdrücklich an sie gestellten Anforderungen entsprechen.  

2. Soweit anwendbar, gelten für die kaufmännische Unter-
suchungs- und Rügepflicht die gesetzlichen Vorschriften (§ 377 
HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht 
beschränkt sich auf Mängel, die bei uns offen zutage treten (z.B. 
Transportbeschädigungen, Falsch- oder Minderlieferung). 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 
Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit 
eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt 
unberührt. In allen Fällen gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) als 
unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 10 
Werktagen erteilt wird. 

3. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in 
jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer 
Wahl Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu 
verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das 
auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. 

4. Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung 
innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht 
nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom 
Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten 
fehlgeschlagen, oder für uns unzumutbar (z.B. wegen 
besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf 
es keiner Fristsetzung; der Lieferant ist unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu unterrichten. 

5. Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab 
Gefährdungsübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz 
längere Fristen vorsieht. 

6. Unsere Zahlung bedeutet nicht, dass wir die Lieferung als 
vertragsgerecht oder mangelfrei anerkennen. 

7.  Unsere Zustimmung zu technischen Unterlagen oder der 
Berechnungen des Lieferanten oder sonstige 
Freigabeerklärungen, Werksabnahmen oder die 
Geltendmachung von sonstigen Informations- und 
Auskunftsansprüchen sowie die Durchführung von 
Besichtigungen und Audits beim Lieferanten haben nicht zur 
Folge, dass die alleinige Verantwortlichkeit des Lieferanten im 
Hinblick auf die Qualität der hergestellten Produkte in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. 

8. Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim 

Lieferanten ist die Verjährung von Mängelansprüchen 
gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt 
die Verjährungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile 
erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des 
Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der 
Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder 
Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder ähnlichen 
Gründen vornahm. 

§ 7 Produkthaftung und Haftpflichtversicherungsschutz 

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich 
ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadens-
ersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, 
als die Ursache in seinem Herrschafts- und Or-
ganisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis 
selbst haftet. 

2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von 
vorstehender Ziff. 1 ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einer von uns oder von unserem 
Kunden durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt 
und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen 
werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Betriebs- und 
Produkthaftpflichtversicherung mit einer angemessenen De-
ckungssumme pauschal für Personenschä-
den/Sachschäden, mindestens jedoch in Höhe von EURO 5 
Mio. während der Dauer des Vertrages , d.h. bis zum 
jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung zu unterhalten; 
stehen uns weitergehende Schadensersatz-ansprüche zu, 
so bleiben diese unberührt. 

§ 8 Schutzrechte 

1. Der Lieferant verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung/Leistung keine Rechte 
Dritter verletzt werden. 

2. Werden im Zusammenhang mit der Lieferung des Lieferanten 
Rechte Dritter verletzt und werden wir von einem Dritten 
deswegen in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen 
Ansprüchen freizustellen; dies gilt nicht, falls der Lieferant den 
Verstoß gegen Rechte Dritter nicht zu vertreten hat. Im Falle 
der Freistellung sind wir nicht berechtigt, mit dem Dritten - 
ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche 
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich 
abzuschließen. 

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen. 

4. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, gerechnet ab 
Vertragsschluss. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt an Beistellungen und Werkzeugen – 
Geheimhaltung 

1. Von uns beigestellte Stoffe und Teile bleiben unser Eigentum. 
Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die 
Verarbeitung von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen 
erfolgt für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir im 
Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 
Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter 
Verwendung unserer Stoffe und Teile her-gestellten 
Erzeugnissen sind, die insoweit vom Lieferanten für uns 
verwahrt werden. 

2. Uns gehörende Werkzeuge und/oder Modelle, die dem 
Lieferant zur Verfügung gestellt werden, sind unser Eigentum. 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns gehörende Werkzeuge und 
oder Modelle ausschließlich für die Herstellung der von uns 
bestellten Waren einzusetzen. Sie sind durch den Lieferanten 
als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu 
verwahren und gegen Schäden jeglicher Art abzusichern. 
Nach Aufforderung ist der Lieferant verpflichtet, diese 
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Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns 
herauszugeben; dem Lieferant steht hieran kein 
Zurückbehaltungsrecht zu. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen,   
Zeichnungen, Berechnungen,  sonstige Unterlagen und 
Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den 
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 
bekannt geworden ist.  

4. Der Lieferant ist auch verpflichtet, die den mit uns 
geschlossenen Vertrag betreffenden und alle mit seiner 
Abwicklung zusammenhängenden kaufmännischen und 
technischen Einzelheiten als Geschäfts- bzw. 
Betriebsgeheimnis zu behandeln. Der Lieferant ist außerdem 
verpflichtet, auch über die Geschäftsverbindung mit uns 
Stillschweigen zu wahren. Ausnahmen bedürfen unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung. 

5. Sowohl der Lieferant als auch wir sind berechtigt, die Daten 
des jeweils anderen einschließlich des einzelnen 
Vertragsverhältnisses zu erfassen und zu speichern, wobei die 
jeweils gültigen Vorschriften des Datenschutzes zu beachten 
sind. 

6. Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 
nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte 
(z.B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Im Falle der 
zulässigen Beauftragung solcher Dritter ist dieser vom 
Lieferanten schriftlich zur Geheimhaltung im Sinne der 
vorliegenden Ziffern 3 und 4 zu verpflichten; auf Anforderung 
hat der Lieferant uns diese Geheimhaltungsverpflichtung in 
Kopie zu übermitteln. 

§ 10 Kündigung aus wichtigem Grund 

Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes – ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist – 
gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen 
gegeben sind, auf Grund derer dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der Interessen der Vertragsteile die Fortsetzung des 
Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. 

§ 11 Außenwirtschaftsrecht und Lieferantenangaben 

1. Der Lieferant hat folgende Angaben in Angeboten und 
Auftragsbestätigungen zu machen: (i) Angabe, ob der 
Liefergegenstand ausfuhrgenehmigungs-pflichtig ist und die 
einschlägige Listenpositionsnummer nach deutschem Aus-
fuhrrecht; (ii) Angabe einer möglichen Erfassung seines 
Produktes nach der US-CCL und die entsprechende 
Listennummer; (iii) Angabe, ob die bestellte Ware nach der 
gültigen EG- Dual- Use- Verordnung 
ausfuhrgenehmigungspflichtig ist und die entsprechende Listen-
positionsnummer; (iv) Statistische Warennummer und 
Herkunftsland der Ware. Für den Fall, dass uns die ggf. 
erforderliche Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt wird, behalten wir 
uns ausdrücklich den Rücktritt vom Vertrag vor. 

2. Bestehende Stoffverbote, die sich aus Rechtsnormen ergeben, 
sind vom Lieferanten einzuhalten. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, uns gegenüber die in seinen 
Produkten enthaltenen (gefährliche, besorgniserrengende) Stoffe 
zu deklarieren (mit Benennung der zugehörigen CAS-Nummern 
und prozentualen Gewichtsanteilen im homogenen Werkstoff und 
der Sicherheitsdatenblätter), soweit diese Stoffe in einer der 
folgenden rechtlichen Normen aufgeführt sind: 

- 1907/2006 EG „REACH-Verordnung“ 
- 1272/2008 EG „CLP-Verordnung“ 
- 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“ 
- 2015/863/EU (RoHS III) Änderung Anhang II der 

RL2011/65/EU u. alle weiteren gesetzl. 
Aktualisierungen/Änderungen dieser RL 

- RL2002/95/EG „Elektro- u. Elektronikgerätegesetz“ 
4. Der Lieferant hat uns die Herkunft (Ursprung) der Ware unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zu bestätigen, u.a. 
durch Lieferanten- oder Ursprungserklärung oder EUR1. In der 

Lieferantenerklärung hat der Lieferant/Hersteller die Ur-
sprungseigenschaft seiner Ware nach den gültigen 
Ursprungsregeln des Bestimmungslands, das wir ihm 
mitteilen, anzugeben. 

§ 12 Technische Dokumentation 

1. Die Lieferung der Technischen Dokumentation und aller 
geforderten Protokolle muss, wenn nicht anders vereinbart, 
Bestandteil der Hauptlieferung sein. 

2. Die Lieferung der Technischen Dokumentation erfolgt, wenn 
nicht anders vereinbart, digital oder in Papierform.  

3. Die Technische Dokumentation muss nach EG-
Maschinenrichtlinie erstellt sein und allen anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 

4. Die Bedienungsanleitung ist nach DIN ISO 82079-1 zu 
erstellen. 

§ 13 Software 

1. Software wird uns auf dem vertraglich vereinbarten 
Datenmedium in maschinenlesbarem Code nebst Benut-
zerdokumentation überlassen. 

2. Bei für uns individuell entwickelter Software ist uns außerdem 
der Quellcode mit einer Herstellerdokumentation zu 
überlassen. Kopien von Quellcode und 
Herstellerdokumentation sind uns bei Abnahme zu 
übergeben und müssen dem Programmstand bei 
Beendigung der Testphase entsprechen. 

3. Im Rahmen der Mängelhaftung an der Software 
durchgeführte Maßnahmen sind von dem Lieferanten 
unverzüglich in den Quellcode und die 
Herstellerdokumentation aufzunehmen; eine Kopie des 
jeweils aktualisierten Standes ist uns unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 14 Ersatzteile 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns 
gelieferten Produkten für einen Zeitraum von mindestens 10 
Jahren nach der Lieferung vorzuhalten. 

2. Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für 
die an uns gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies 
unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung 
mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich der 
vorstehenden Ziffer 1. – mindestens 3 Monate vor der 
Einstellung der Produktion liegen. 

§ 15 Nutzungsrechte 

1. An für uns entwickelter Software oder Teilen da-von und an 
allen sonstigen Leistungsergebnissen erwerben wir 
unwiderruflich ein ausschließliches, zeitlich und räumlich 
unbeschränktes Nutzungsrecht für alle Benutzungsarten. 
Dieses Recht schließt auch das Recht ein zur Umarbeitung, 
Vervielfältigung, Änderung, Erweiterung sowie die 
Einräumung einfacher Nutzungsrechte an Dritte, falls sich 
nicht aus den nachstehenden Absätzen etwas Abweichendes 
ergibt. Die Einräumung dieses Nutzungsrechtes ist durch den 
jeweils vereinbarten Preis mit abgegolten. 

2. Stehen dem Erwerb eines Nutzungsrechts gemäß dem 
vorstehenden Absatz Rechte Dritter an in die Leistungen 
eingegangenen Fremdprogrammen oder sonstigen fremden 
Leistungsergebnissen entgegen, ist der Umfang unseres 
Nutzungsrechts im Vertrag entsprechend zu vereinbaren. 

3. Der Lieferant bleibt befugt, bei der Erarbeitung der Leistungs-
ergebnisse verwandte Standardprogramme, Programm-
bausteine, Werkzeuge und von ihm eingebrachtes Know-how 
weiterhin, auch für Aufträge Dritter, zu nutzen. Eine 
Vervielfältigung, Bearbeitung oder sonstige Nutzung der für 
uns erarbeiteten Leistungsergebnisse und Lösungen ganz 
oder in Teilen, ist dem Lieferanten nicht gestattet. 

4. Zur Veröffentlichung für uns erstellter Leistungsergebnisse 
jeder Art - auch in Teilen - ist der Lieferant nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers 
berechtigt. 
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§ 16 Datenschutz 

1. Personenbezogene Daten sind vom Lieferanten unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zu verarbeiten. 

2. Personenbezogene Daten werden von uns unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 

§ 17 Gerichtsstand - Erfüllungsort - Anwendbares Recht 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist für beide Vertragspartner 
und für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung unser Geschäftssitz, wenn der 
Lieferant Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir 
sind jedoch nach unserer Wahl auch berechtigt, Klage am 
Geschäftssitz des Lieferanten zu erheben. 

2. Erfüllungsort ist der in der Bestellung angegebene Empfangs- 
bzw. Verwendungsort, ansonsten unser Geschäftssitz. 

3. Für diese Einkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen 
zwischen uns und dem Lieferanten gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

§ 18 Sonstiges 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen 
oder des zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen 
Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 

2. Wir sind von der Pflicht zum Steuerabzug nach § 48 b Abs. 1 
EStG nur befreit, wenn der Lieferant uns eine gültige, auf 
seinen Namen lautende Freistellungsbescheinigung des für ihn 
zuständigen Finanzamtes vorlegt. Die Vorlage der Freistel-
lungsbescheinigung in Kopie reicht aus, soweit die 
Freistellungsbescheinigung nicht auftragsbezogen erteilt 
worden ist. 


